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Lutherische Theologie ist Bekenntnistheologie
en die dem Luthertum selbstverständliche Meinung, daß lutherische
Theologie damit steht un! fällt, daß S1e Schrifttheologie ist, tritt 1mM TC
nulinen Luthertum die weltere Forderung, daß S1e ebenso notwendig Be-
kenntnistheologie se1in muß, in al ihren Aussagen gebunden nicht
1U die drei altkirchlichen S>Symbole, sondern auch die speziellen
Bekenntnisschriften der Reformationszeit, w1e S1e 1m SO< Konkordienbuch
zusammengefaßbt sind. Es ist bekannt, daß diese GsSe keineswegs unbe-
stritten dasteht Ihr ist nicht 11UT7 VO  n se1iten eines bibelkritischen 1 iberalis-
[11US widersprochen worden, sondern auch VO seliten eines schriftbejahenden
Bi  1z1SMuUus Ieser überbetont den tetormatorischen Grundsatz des sola
scriptura in der Richtung, daß neben der chrift keine andere Norm der
Verkündigung gelten lassen w 111 un! schon 1n den Aussagen des Bekennt-
nISSES eine Gefährdung des voraussetzungslosen Hörens auf die chrift
selbst erblickt ber Ernst KXinder hat doch wohl feCHt: WL fteststellt:
.. Eip voraussetzungsloser Bı  174StMMUHS 1st 1n jedem Selbsttäuschung.
Denn jeder geht mit irgendwelchen heutistischen Leitprinzipien die
Heilige chrift heran.“‘ Und me1int mMit €C. daß doch ohl besser SCH.
z  jene heuristischen Leitprinzipien AaUuSs der Glaubenserfahrung der Kirche
und mit der eiligen chrift entnehmen als wa aus dem irgendwie
gearteten Zeitgelst, dem jeder Diener Wort ja VO  e Natur ausgesetzt ISf
(Vgl Kinder Der Vanz Glaube un: Clie C  € 1960, 125°} Immerhin
Jegt der Widerspruch SCDCH eine Bekenntnisbindung jeglicher Art nahe,
u1nlSs zunächst kurz besinnen auf dzıe /VotwendigkReit PINES Kıirchlichen Bekennt-
NISSES nehen der SCHFÜE Rein gveschichtlich gyesehen haben mindestens die
drei altkirchlichen 5Symbola un auch einige der reformatorischen Bekennt-
nisschriften, die Apologie un die Concordienformel, ihre Entste-
hungsursache 1n der notwendigen Abgrenzung Häresien, w1e€e S1Ee
ja schr früh schon 1n der christlichen Kirche auftraten. ber ihre Absage

un! ihre Abgrenzung S  T heilsgefährdende un kirchenzerstörende
Häresien iSE doch nicht ihre primäre Aufgabe. Aus der antıthetischen Funk-
tion der Bekenntnisse sind eben schr positive Aussagen ber das rechte
KEvangeliumsverständnis w1e VO selbst herausgewachsen. Wäre dieses
Wahrheitsverständnis in der anzch Christenheit das oyleiche, bedürfte in
der Iat keiner Bekenntnisse. Dann ware der Biblizismus 1m Recht,; und
se1ine betonte Forderung des cola scriptura ausreichend.: eil aber often-
bar niıcht EnStT se1it der Reformationszeit, sondern schon 1e] früher einem
einhe1itlichen chrift- und damıt Wahrheitsverständnis €  £s weil sich auf
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Grund eines 9erschiedenen Wahrheitsverständnisses die H3  D Sanctia eccles1ia.
1n diverse Partikularkirchen gespalten hat; mu jede dieser Kirchen, sofern

ihr überhaupt die einträchtigliche pura doctrina 1n ihrer Mitte tun

ist, ihr Wahrheitsverständnis 1n klaren bekenntnismäßigen Aussagen ZUM

Ausdruck bringen, 111 S1e. nicht 1in Subjektivismus und Indiferentismus
Unter diesem Gesichtspunkt werden die Bekenntnisschriften z

ymbolen 1m ursprünglichen Sinn des Wortes, Feld- un: Wahrzeichen,
die sich all diejenigen scharen, die dem zugrundeliegenden Wahrheits-

verständnis als Ausdruck ihres 4UDENS zustimmen. Daß auch die Väter
der Reformation die A 0): ihnen abgelegten Bekenntnisse 1n diesem Sinn
verstanden w1issen wollten; gyeht au dem Vorwort ZUT Solida declaratio der
Concordienformel hervor, 1n der die Conftessio Augustana als ein A feIn
christlich Symbolum“ bezeichnet wird, bei dem sich „ QI1ESEL e1it rechte
Christen csollen inden lassen®®. ber auch diese thetische, aussagende
Bedeutung neben der antithetisch-abgrenzenden macht och nicht ihre
primäre Funktion aus Werner er stellt vielmehr 1n seiner Oogmatik:
er Christliche Glaube 36) den programmatischen Satz auft
„ÜRHSEre Bekenntnisse wollen in ETStEeTr 1.inıe Bekenntnisse Z Evangelium
se1n“®“. In diesem Satz legt, WECNN ich ihn recht verstehe, eın doppeltes.
Kınmal die Anerkenntnis, daß die Heilige chrift VO  w u11ls 11U  — VO

vangelium her recht verstanden un: gedeutet werden kann, VO  -

der Frohbotschaft des HHSC16ET rlösung Kreu7z gestorbenen un
UNSCICT Gerechtigkeit A Gott auterweckten Christus Jesus her Kor
1 50) Z um anderen beinhalten Cie Bekenntnisse, wieder ach Klert (ebd.,

395 11UT ‚„das 1inımum des Sachgehalts, in dem alle Ööftentliche Ver-
kündigung übereinzustimmen hat“, also AaUsSs dem Evangelium als der Miıtte
der chrift wieder 1U:  — die heilsnotwendigen Zentralaussagen. o wird das
Bekenntnis der Kirche, Ww1e Kinder ausdrückt, 55  OIl dem S1e tragenden
un: ihr aufgetragenen Evangelium selbst gefordert un! hervotgerufen“‘“
Kinder, 116), un: Wa Zu 7Zweck der pura doctrina. So stehen
Kvangelium un: Bekenntnis der Kirche in einer inneren Relation 7uein-
ander, in der Relation NV-€):  H schwergewichtiger Aussage un bezeugender
Antwort. iM ihrem Bekenntnis FA Evangelium”‘, Sagt Ernst Kinder
(a C 116), „reaglert die Kirche verantwortlich auf ihr Bestimmtsein
durch das vangelium ; in ihm rklärt S1Ee ihr Gebundensein durch das
KEvangelium, daß das, WwWas S1e bestimmt, S1€e 11U. auch bestimmen SOIl
Und wen1g spater: ‚„„Das Bekenntnis der Kirche ist clie anerkennende und
sich dazu stellende un daran indende Antwort der Glaubensgemeinschaft
auf das S1e als Kirche tragende un: ihr als Kirche aufgetragene He1ilswort
Gottes‘‘ S 118) I )as Bekenntnis konstitulert also weder die KXirche
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das tTut vielmehr allein das KEvangelium och ist als solches neben
Wort und Sakrament OTAa ecclesiae. Ks gehört vielmehr orundsätzlich in
die re-aktive Dimension der Antwort, hat in dieser [I)imension aber 11UN

se1in Recht, ja seine Notwendigkeit ZUrTr reinen Ausübung der eigentlichen
„ NWirkmittel , Wort und Sakrament. Stellt INa  i} VE die Frage, W Aas

ecHn 11U11 eigentlich pura doctrina evangeli un! FECTAa administratio A-

mentorum SeT annn annn die lutherische Kirche auf nichts anderes hin-
welsen als auf den Aussagegehalt ihrer Bekenntnisschriften. on
dieser berechtigten rage willen ist eın Bekenntnis notwendig. Sowelt sich
die Kirche dessen bewußt se1n darf, daß der Sachgehalt des 1in ihr geltenden
Bekenntnisses mMit dem des Evangeliums übereinstimmt, dart S1e für ihr
Bekenntnis nıiıcht 1:  — lehrverpflichtende Autorität 1in nspruc nehmen,
sondern auch mit Luther £röhlich bekennen: ‚„„‚Habemus doctrinam
et cultus, itaque gloriar1 u  9 quod S1MUS VCId eccles1a®* (WA
42, 366)
Entscheidend drängt sich I die Frage nach C vechten Verhältnis VOH Schrift
und Bekenntnis in den Vordergrund. es bisher Gesagte dürfte deutlich
gemacht aben, daß el Größben keinesfalls konkurrierend nebeneinander
stehen dürtfen Bestünde diese Gefahr, dann ware die Abneigung vieler
Theologen uUuNsSCIECET Tage einen ‚„‚Konfessionalismus‘‘ nicht TL VCI-

ständlich, sondern berechtigt. uch darf das Bekenntnis nicht 1n ein ergan-
Zendes Verhältnis ZUT chrift ELGtCN; ELW2 defarft; daß das Bekenntnis für
sich 1n Anspruch nähme, LICUC, ber die chrift hinausgehende Oftenbarun-
TC zZzu enthalten, w1e die römische Kirche das VON ihren, die Tradition
irgendwie auffangenden DNogmen behauptet. einige Offenbarungsquelle
ist un: bleibt für u vielmehr die Heilige chrift als das geoffenbarte (sottes-
WOTFT [Jas Bekenntnis steht vielmehr immer un der chrift und ist ihr
gegenüber V OIl einer „abgestuften Dignität“ (so Eirnst < inder A A FZ5)
Von dieser abgestuften Dignität wissen auch die Bekenntnisse der uth
Kirche schr SCHAU, WECNnN S1€e die chritt als NOLIMANS, sich selbst aber
11UT1T: als NnNOrmata charakteristieren. In der Concordienformel stehen
die für die Verhältnisbestimmung VO chrift un! Bekenntnis yrundlegen-
den Sätze Ausg. F930. OR - 769) & Wair gylauben, lehren und be-
kennen, daß cClie einige ege un Richtschnur, ach welcher zugleich alle
Lehren un Lehrer gerichtet un: geurteilet werden sollen, seind allein die
prophetischen un apostolischen Schriften en un! Neuen Testaments,
w1e geschrieben stehet: -Dem Wort ist me1ines es Leuchte un e1in 1C
auf meinem Wege‘, salm 19 Und Paulus ‚Wann e1in ngZe VO Himmel
käme un! predigte anders, der soll verfiucht se1n“ (Sal Andere Schriften
aber der alten oder Kehrer, w1e 1E Namen haben, sollen der Heiligen
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chrift nicht gleich gyehalten, sondern alle 7zumal miteinander derselben
unterworten un anders oder weiter nicht aANZCNOMMAN werden, dann als
Zeugen, welchergestalt ach der Apostel e1it un welchen Orten solche
Lehre der Propheten un! Apostel erhalten worden ach dieser An=-
leitung, w1e oben vermeldet, sollen alle Lehren angestellet, und WAas der-
selben 7zuwider als SCS 4UuDENS einhelliger Erklärung entgegen HOT-

worfen und »ordambt werden. Solchergestalt wird der Unterschied „wischen
der Heiligen chrift es un! Neuen Testamentes un en andern Schrif-
ten erhalten, un! bleibt allein die Heilige chrift der ein1g Rıchter. eve
un Richtschnur, ach welcher als dem einigen Probierstein sollen und
mussen alle Lehren erkannt un! geurteilt werden, ob sS1e gut oder bÖs, recht
oder unrecht sein.“‘ Iso K1UT7 der eiligen chrift erwelist jedes Bekenntnts
der Kirche se1ne Richtigkeit. Nur Aaus der Übereinstimmung mi1t ihr gewinnt

se1ine verpflichtende Gültigkeit. Von jer 2AUus gewinnt das vielgelästerte
e1in ZEW1SSES CC das 11147 ihm des spateren Mißbrauchs

dieses Wortes willen nicht absprechen sollte Es <ibt sich das rechte
Verhältnis VO  - chrift un Bekenntnis durchaus eg1tim wieder. e VCI-

standen, braucht nicht 1m Gegensatz Z quia f stehen, sondern 1n
dessen Dienst. Ks besagt ja HUE daß die KXirche 1in jeder (Generation und
ASe ihrer Entwicklung verpflichtet ist, den Aussagegehalt ihrer Bekennt-
nisse der Heiligen Schrift überprüfen. Hier liegt eine vordringliche
Aufgabe, auch für die dogmatische Besinnung 1n der Theologie H SC1GETL

Tage, und das mehr, als die exegetische Methode der Retformations-
ZEIT, die doch weithin eine allegorische WAal, VO u1nls in dieser orm nicht
mehr akzeptiert werden Ikann. Ich könnte mM1r eine Yanız ITI HE Exegetische
Fundamentierung aller einzelnen OC1 USCL6T7 Bekenntnisschriften denken,
in diesem oder jenem Lehrpunkt auch 1ne bessere un: klarere Formulierung,
ohne daß dem Aussagegehalt 1el geändert werden brauchte. [Ienn

un: hierin erkenne ich wirklich eimn Wunder des eiligen Gelistes
we1l (guia) Xir 1n den Bekenntnisschritten sowohl der alten w1ie denen der
lutherischen Kıirche das schriftgemäbhe Evangelium recht bezeugt finden,
können WIr ihnen als heologen des Jahrhunderts SCHAUSO freudig
stimmen w1e Luther das 1n seiner e1it eutlicher Kritik einzelner
Fortmulierungen EWa der Augustana, dem Werk des ach seiner Meinung
«Teisetfetenden Melanchthon, hat Im Prinziıp mu die lutherische
Kirche jedenfalls jeder eit bereit se1nN, ihre Bekenntnisse dem Zeugnis
der Heiligen chrift kritisch unterwerfen, ach dem {ragen,

des qu1a mit Freudigkeit bewußt werden‘. Sonst geht das

Fußnote siehe Seite 2 1
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Bewußtsein der „abgestuften Dignität“ VO chrift und Bekenntnis 1in ihr
verloren zugunsten eines dann allerdings gefährlichen Konfessionalismus,
der 1in eine gyefährliche ane ZuU römischen 'Iraditionalismus stehen
kommen kann.
och WIr fragen 11U weliter nach der _pnz  £ISCHEN Bedeutung des Bekenntnisses
FÜr eINE schriftgebundene Kirche. Das Bekenntnis 111 jedenfalls niıcht eine
credendi se1n, w1€e das die römische Kırche für ihre Dogmen 1n Anspruch
nımmt. Werner TEr macht m. E: mit ec darauf aufmerksam, daß eine
solche Auffassung dem Wesen un Verständnis des A4uDENS 1n CValgC-
ischer E widerspricht: AAWAr olauben (sott und Christus, aber
nicht Lehrsätze ber (sott un Christus‘‘® (4:a7O., 49) Lehrsätze
können ohl Hilfen un: Hinwe1ise ZuU seliıgmachenden Glauben se1in,
diesen aber ni1emals [Jas Bekenntnis ist als solches auch nicht (1
ecclesiae. Es bezieht sich allerdings auf die nNnOotL4Ee ecclesiae, un: A in
einer notwendigen Welse; insofern ‚„.deren PUufe un: ectEe inhaltlich VCI-
bindlich ausspricht‘‘, W1e das Ernst Kinder nachdrücklich betont (2:47©:

1F Die Bedeutung des Bekenntnisses iegt vielmehr darin, daß eine,
neln dze verpflichtende HOTAa docendz zD Und ZWAar ist 1er nicht 11UL, Ja nicht
einmal 1n SFSTETr LAinie das docere gedacht, das sich im Raum akademischer
Besinnung vollzieht, sondern das docere 1n der homiletischen un kate-
chetischen Verkündigung mM1t ihrem unbeschränkten Ofentlichkeitscharak-
ter. So sagt Brunstädt in seiner ; +Fheolo>ie der Bekenntnisschriften‘“‘‘

I ILE Bekenntnisse sind Norm der Verkündigung, Norm VO  n ehre,
Leben un Kirchenordnung. S1e sind die Welisung, Anleitung, Verpflich-
tung auf den rtechten Dienst 1im geistlichen Amt.“° och klarer stellt die
hermeneutische Bedeutung des Bekenntnisses Edmund chlink heraus,
WECNN schre1ibt: Das Bekenntnis tritt damit als FC AaUuUSs der chrift
heraus un! wıird 11U. eline heuristisch-hermeneutische für das Heran-
treten die Heilige chrift‘‘ (Theologie der Bekenntnisschriften 1940,

41) In dieser hermeneutischen Hilfeleistung sehe ich die eigentliche Be-
deutung des Bekenntnisses. WÄährend die Aufgabe des akademischen Lehr-
aAaMmts vorwiegend in der Beschäftigung mMit dem Bekenntnis iegt, 1st die-

Werner Elert (Der christl. Glaube, 1941 46) ‚„„Die Frage nach dem zureichenden
Grunde des Dogmas ist der Kırche insgesamt unautfhörlich 11C  e gestellt. S1e annn sich
n1ıemals dabei beruhigen, daß irgendwann VO'  ® irgendwem mit irgendwelcher Begrün-dung in Geltung gESECLIZT wurde. Andernfalls würde S1e der Autorität des K vangeliumsdie Autorität des Dogmas  5 das 1m Verlauf einer VO:  - tausend Irrtumsmöglichkeiten C1-
tüullten Geschichte entstanden ist. überordnen. S1e verlöre damit den objektiven Grund
ihrer KEx1istenz nNnte den Füßen.“‘
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jenige des praktischen Verkündigungsamtes die der Schriftbezeugung 1n
Übereinstimmung mit dem Bekenntnis.
Dieser Hilfsdienst des Bekenntnisses in hermeneutischer Beziehung besteht
1n folgenden Dingen: KErstens macht uns die Bindung UÜHNSCIET Verkündigung

das Bekenntnis dessen gew1b, daß S1€e 1n Übereinstimmung steht mi1it dem
ogma der Kirche, 1in deren IDDienst WI1r u1NsCcrIecenN Auftrag austichten, daß
WIr also sind VO  n ihrer Autorität un! gedeckt werden durch ihren
Schutz. ] )as 1st ein schr wichtiges Moment gerade 1n Zeiten innerer oder
äaußerer Anfechtung. Das Sich-Unterstellen unter das Bekenntnis der Kirche
schirmt, worauf KErnst Kinder besonders hinweist (2arOR 124, Anm
„indem Cr das wahre evangelische Zentrum bindet, damıit auch den
Raum der Freiheit V-O  a der gesetzlichen Iyrannıs der ©  e) der eiternden
Schulrichtung, der Mode, der Zeitströmung, einer Weltanschauung oder
der Politisierung ah.““ Das Bekenntnis u1ls die rechte Unterscheidung
VO  - (Gesetz un! Evangelium und die rechte Scheidung der beiden Reiche
Und das Bekenntnis ist ndlich eine Hiltfe schon für das Herantreten die
Heıilige Schrift. 35  Es JEr 1n dem Labyrinth der Mannigfaltigkeit ihrer
dunklen tellen und 7zumal ihrer alttestamentlichen Gesetzesforderungen
erkennen, W ASs VO  $ Nledem als der Kirche Jesu Christi oilt un: WAS

durch Christus abgetan ist  . sagt Edmund chlink (a O 41) ast
estrafhar macht sich deshalb der lutherische eologe, der bei seiner Predigt-
vorbereitung die Bekenntnisschriftften un! VOTL allem deren Kodex der VC1I-

Zeichneten Schriftstellen außer acht aßt Kr beraubt sich eines wesentlichen
hermeneutischen Hiltfsmittels Dabei geht es Ya nicht darum, in der Ver-
kündigung möglichst viele tellen AUS den Bekenntnisschritten zıtieren,
sondern darum, sich selbst be1 der Vorbereitung die Augen öftnen lassen
für die zentrale, evangeliumsgemäße Auslegung des jeweiligen Textes,
dessen Tiefenlotung.
41t 11U: diese alle PE un es en der Kirche normierende Bedeutung
des BekenntInisses tatsächlich IM den Iutherischen Kirchen Deutschlands? De jure
MUuU. 11n diese rage ohl bejahen. Denn <ibt, sOweIit ich sehen kann,
keine lutherische Kirche, die nicht ihre |Iiener bei der Ordination auf die
Bekenntnisschriften verpflichtete, WG auch der Umfang dieser Bekenntn1s-
schriften 1in den einzelnen Kirchen, ja, w1e er in Hannover, in einzelnen
Teilgebieten einer Landeskirche verschieden ist So die Kon-
kordientftorme. 1er un da Man wird auch zugeben mussen, daß einzelne
Kirchenleitungen sich ein ECUu: Ernstnehmen der Bekenntnisverpflich-
tung bemühen Im übrigen aber herrscht weithin eine erschütternde [DIis-
krepanz zwischen der feierlichen Ordinationsverpflichtung auf die Be-
kenntnisschriften un deren völliger MiBßachtung in der praktischen Amts-
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führung. Wıe annn 1114  = diese Diskrepanz erklären un! gewissensmähblig
verantworten » S1ie beruht ohl auf völligen Mißverstehen der Be-
deutung des Bekenntnisses, WI1C ich S1C vorher herauszustellen versuchte als
Norm er Verkündigung un! Praxıis. [)as Bekenntnis wird entweder 11UT

e1in juristisch--formalistisch gedeutet als die kirchenrechtliche Grundlage
verfaßten Kirche, nicht aber als die Summa dessen, W as Kirche

‚„„‚einträchtiglich ach LTEINGEN Verstand““* gelehrt werden sollte (CA Vl
der wird historisch relativiert un his hinZApostolischen Glaubens-
bekenntnis NUr och als Ausdruck dessen (GGottesdienst rezitiert Was

die Väter der Alten Kirche b7zw der Reformation geglaubt un! gyelehrt
haben ohne jede verpflichtende Bindune für die Gegenwart L)amit wird
aber das Bekenntn1s NC ohl ehrfürchtig behüteten aber nicht mehr
innerlich bejahten Museumsstück degradiert der das Ordinationsgelübde
wird 1U  ar och untfe: stillschweigendem abgelegt und 1Ur

SOWEILT als verbindlich anerkannt als MI1 dem Stand der CISCHNCHN theo-
logischen Erkenntnis übereinstimmt Wieviel aber dann och ejahung
der Bekenntnisschriften diesem ‚„„‚Minıiımum des Sachgehalts dem alle
Ööftentliche Verkündigung übereinzustimmen hat“® Klett) übrigbleibt annn
iINan sich bei Theologengeneration leicht vorstellen die weithin unter
dem Einfluß Bultmann un! SC1ILLGT: chüler steht |DITS Zahl derjenigen
Amtsträger die ihr Ordinationsgelübde un dem zwingenden qu1a ab-
legen un: die sich niıcht C119 Aüchten dürfte jedenfalls auch
den de JUurc och lutherischen G und Landeskirchen außerordentlich
SCIINES SC1IN Dal dieses auch VO Bekenntnis her e1in

Recht hat 1St früheren Abschnitt THEITIGS Referates klar S  T
ausgesprochen worden Nur hat sich Verständnis dieses e1in

verhängnisvoller Wechsel vollzogen insotern als als Norm für das
eben nıcht mehr dıe HOTMAaNS der Heiligen Schrift gilt SONdern der
SubjekRtivismus jedes eInZeIneEN / heologen Damıit 1ST aber gerade das 1S-
gegeben W 4S die Bekenntnisse doch sichern und S16 abschirmen
wollen Amtsträger und Geme1inden sind hemmungslosen durch
keinerlei Lehrnorm mehr gebändigten Subjektivismus 1Liberalismus un
Indiferentismus ausgeliefert So sieht ganz nüchtern betrachtet die Lage

den allermeisten, auch den lutherischen Landeskirchen Deutschlands ZAHE:

eit Aaus, Daß hrliche Amtsträger die Unwahrhaftigkeit och tragen
N, daß S16 gyleichen Gottesdienst die yroben Heilstatsachen als
geschichtliche Fakten bekennen un dann 1 der Predigt eben diese Geschicht-
ichkeit leugnen 1St 117r unverständlich Wiea verantwortungsbewußte
Kirchen sich och die Entscheidung herumdrücken können entweder
MIt der Lehrzucht ihren Reihen efnNns machen oder aber 106 Bekennt-
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nisverpflichtung 1m Ordinationsgelübde preiszugeben, 1st mMIr raglich. Ir-
gendwann unı! irgendwie mul doch der de jure- un de facto-Zustand,
oder S 1n KEinklang gebracht werden, WEn die lutherische CS 1n
Deutschland nicht ihre Glaubwürdigkeit restlos einbüßen 111 Daß 1ne
Diskrepanz 7wischen dem de ] ure- un: dem de facto-Zustand, 7zwischen
geltendem Bekenntnis un! praktischer Verkündigung den lutherischen
Freikirchen Deutschlands nıcht besteht, ist gewl1 nicht ihr Verdienst, sondern
onädiges eschen (Gottes. uch ihnen haftet gewl 1el NVO.  OmMmMen-
eit un CAWAC  eit ber 1m Etnsthehmen des Bekenntnisses dürfen
und sollen die lutherischen Freikirchen den groben Landes- un Q_
kirchen vielleicht doch ständige ahner ZuUf Besinnung un Umkehr auf
den genuinen Weg der Kirche lutherischer Reformation se1n. Lutherische
Kirche und lutherische Theologie sind aber i+UT denkbar 1in der
Bindung chrift und Bekenntnis.

ARTIN WITTENBERG

Seelsorge an der eigenen Seele!
Vortrag VOL den 1m Dienst der Evang.-Luth. Kirche Bayerns stehen-
den Theologinnen (Neuendettelsau, November 1960) und ei1ım ber-
pfalztreffen des Bayerischen Konvents der Evang. - Luth Gebets-

bruderschaft (Neunburg orm Wald, Ep1iphanias 1961)

S1e haben mM1r erlaubt, ja S1e haben gewünscht, daß ich ber das IThema
der deelsorge der eigenen ee1e ganz persönlich spreche, SanzVO eigenen
en her Dafür bin ich nen dankbar. Denn jenes Gebiet des Lehrfachs
der „Praktischen Theologie““, das INa  w} als die Lehre VO  e) der Seelsorge be-
zeichnet: gehört nicht dem MIr aufgetragenen Lehrgebiet. Und JC länger
desto mehr erkenne ich den egen der Mahnung, als Schuster bei den Leisten

bleiben. Darum werde ich auch keinen ezug auf die manchen VO  . Ihnen
sicherlich bekannte reiche Literatur den Fragen der Seelsorge nehmen
un: selbst auf den in mancher Beziehung tief erbaulichen Aufsatz, den der
unvergebliche duard $ teimwand uNserm IThema in Jahrbuch 56)
des Martin-Luther-Bundes veröftentlicht hat, 11U7 hinweisen. Meine Aus-
ührungen werden sich VO  w denen Steinwands dadurch unterschei-
den, daß dem. WA4S ich ve_rsuchen möchte, jede Spur der Darlegung
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